
Entgeltordnung für die Nutzung der Bürgerhalle Wertherbruch ab 01.01.2024 

   

I. Hallenbenutzung durch Vereine und Organisationen   Miete   Kaution     

 

1. Öffentliche Tanzveranstaltungen ausschließlich für   300,00 €  350,00€ 

Hamminkelner Vereine und Organisationen                                                                       
(Karneval, Biwak bei Regen, etc.)        

2. Disco bzw. Disco ähnliche Veranstaltungen   400,00 €  500,00€  

für Hamminkelner Vereine und Organisationen                                   
(Disco RLJ , BWW, oder ähnlich) 

3. Tanzveranstaltungen von auswärtigen   500,00 €  500,00€ 

Vereinen, Unternehmen und Organisationen                                                                        
(Konzerte,Abi-Feiern, Betriebsfeste, etc.) 

 

II. Hallenbenutzung durch Vereine und Organisationen für interne Veranstaltungen 

 

1. Hamminkelner Vereine und Organisationen  150,00 €  200,00€ 
(Sportlerball, etc.) 

2. Versammlungen (Mitgliederversammlung,     80,00 €  100,00€ 

Besprechungen, Vortragsveranstaltungen usw.)                                                                     

von Hamminkelner Vereinen                                                                                      
(Plattdeutscher Abend, Generalversammlungen, Kameradschaftsabend, Doppelkopfturnier, etc.)                                                                                         

3. Versammlungen (Mitgliederversammlung,    200,00 €  150,00€  

Besprechungen, Vortragsveranstaltungen usw.)        

von auswärtigen Vereinen, (ohne feierlichen Charakter) 

4. Versammlungen (Mitgliederversammlung,    250,00 €  200,00€ 

Besprechungen, Vortragsveranstaltungen usw.)       

von Unternehmen, (ohne feierlichen Charakter) 

 

III.     Private Hallenbenutzung anlässlich von Familienfeiern und Nachbarschaftsfesten 

 

 1. ½ Hallenbenutzung durch Hamminkelner   250,00 €   250,00€

                                    

 1a. Hallenbenutzung durch Hamminkelner   300,00 €  300,00€

  

 2. ½ Hallenbenutzung durch Auswärtige   350,00 €  250,00€

  

 2b. Hallenbenutzung durch Auswärtige    400,00 €  300,00€

  

 

IV. Hallenbenutzung aus sonstigem Anlass 

 

Beerdigung incl. Küchenbenutzung    130,00 €    50,00€ 

 

V. Vor- bzw. Nachtagesnutzung 

 

Vor- bzw. Nachtagesnutzung ohne vorheriger     je 20% der Miete 

 Zwischenreinigung der Bürgerhalle. 

 
 

 



 
 
 

VI.       Unentgeltliche Nutzung 

 

Wertherbrucher Traditionsvereine haben auf Antrag die Möglichkeit, die Bürgerhallen für 

Übungszwecke einmal wöchentlich unentgeltlich zu nutzen, sofern die Bürgerhalle nicht 

anderweitig vermietet ist und kein eigener geeigneter Raum zur Verfügung steht. Die Kosten 

für die anschließende Reinigung trägt der Nutzer. 

 

 

 

VII. Nebenkostenabrechnung 

 

Neben dem Nutzungsentgelt sind folgende Nebenkosten zu zahlen: 

 

1. Für beschädigtes Porzellan sowie Glas und für abhanden gekommenes Inventar zum 

    Wiederbeschaffungspreis 

2. Die tatsächlich entstandenen Stromkosten 

3. Porzellan und Besteck inkl. Benutzung der Spülmaschine  40,00 € 

4. Küchenbenutzung inkl. Porzellan und Besteck    75,00 € * 

5. Heizkostenanteil in der Zeit von 01.10. bis 31.03.   50,00 € 

    darüber hinaus bei entsprechender Witterung 

6. Nutzung der Medianlage       50,00 € * 

7. WC-Benutzung( ohne Benutzung der Bürgerhalle) je Tag  25,00 € * 

 

*zzgl, 75,00€ Kaution 

 

VIII. Sicherheitsleistung 

 

Der Vermieter kann vom Mieter die vorherige Zahlung einer Sicherheitsleistung zusätzlich 

zur Putzkaution in gleicher Höhe der Kaution verlangen. Der Vermieter ist berechtigt, 

entstandene Schäden auf Kosten des Mieters beseitigen zu lassen, wenn der Mieter mit der 

Beseitigung der Schäden nach Aufforderung in Verzug gerät. Schäden besonderer Art 

(Kücheneinrichtung, Thekenanlage, Heizungs-, Installations- und Elektroanlage sowie 

Sicherheitsscheiben usw.), die nicht durch den Mieter behoben werden können, werden auf 

Kosten des Mieters durch den Vermieter behoben. 

 

 

 

IX. Nutzung der Bürgerhallen für einen gemeinnützigen Zweck/sonstige Nutzung 

 

Bei gemeinnützigen Veranstaltungen (Aktionen zu Gunsten wohltätiger Zwecke) 

Hamminkelner Vereine und Organisationen, der Schulen, der Kirchen sowie deren 

angeschlossenen Organisationen und karitativer Einrichtungen wird über die Erhebung des 

Nutzungsentgeltes und der Nebenkosten durch den Trägerverein Bürgerhalle Wertherbruch 

e.V., auf Grundlage der mit der Stadt abgestimmten Entgeltordnung entschieden. Gleiches 

gilt auch bei sonstigen Nutzungen, die nicht den vorgenannten Tarifen zugeordnet werden 

können. 

 

 

 

 

 

 



 

Sonstige Bestimmungen 

 

1. Außer bei Beerdigungen ist die Bürgerhalle spätestens 2 Wochen vor einer Veranstaltung 

durch Unterzeichnung eines Vertrages anzumieten. 

 

2. Der Trägerverein kann eine Reservierungs-Gebühr für die Vermietung verlangen, die bei 

Zustandekommen eines Mietsverhältnisses gut geschrieben wird. 

 

3. Evtl. erforderliche ordnungsbehördliche Genehmigungen sind durch den Hallennutzer selbst 

zu beantragen. 

 

4. Für die nachträglich zu berechnenden Nebenkosten (Bruchschäden), Stromverbrauch, 

Telefongebühren, kann eine Sicherheitsleistung erhoben werden. Dieses wird nach 

Erstellung der Nebenkosten-Abrechnung verrechnet und erstattet. 

 

5. Der Hallennutzer verpflichtet sich, die Bürgerhalle nur für den Zweck zu nutzen, für den er 

die Nutzung beantragt hat. Die Benutzungserlaubnis darf nicht zugunsten Dritter abgetreten 

werden. 

 

6. Nach Inanspruchnahme der Bürgerhalle hat der Benutzer am darauffolgenden Tag bis 11.00 

Uhr die Bürgerhalle und ihre Nebenräume in einem ordnungsgemäßen Zustand der 

Hausmeisterin zu übergeben. Bis spätestens 9.00 Uhr ist die Bürgerhalle besenrein dem 

Reinigungsservice zu übergeben. 

 

7. Hallennutzung, ist nur in Verbindung mit den von uns angebotenen Reinigungsservice 

buchbar. Bei nicht Inanspruchnahme diese Service werden je Stunde 17€ berechnet. 

 

 

8. Das Nutzungs-Entgelt, die Reinigungs-Kaution, die Sicherheitsleistung und die 

Nebenkosten (Küchenbenutzung, Heizkostenanteil) sind spätestens 14 Tage vor Beginn der 

Veranstaltung fällig. Nach der Veranstaltung erfolgt eine Endabrechnung aller Nebenkosten 

nach tatsächlichem Aufwand. 

 

9. Durch seine Unterschrift erkennt der Hallennutzer die dem Nutzungsvertrag beiliegenden 

„Allgemeinen Bedingungen für die Benutzung der Bürgerhallen“ an. 
 

 


